
Lexikon IT-Recht 2010 – Wesentliche Neuerungen 
 
 
Die Neuauflage, berücksichtigt die vielen Gesetzesänderungen der letzten Monate, 
die sich auf das IT-Recht auswirken. Das IT-Recht ist eine „Querschnittsmaterie“, 
welche die verschiedensten Rechtsbereiche berührt. Deshalb ist die Gefahr groß, 
dass Neuregelungen übersehen werden, die man eigentlich kennen müsste! 
 

� Dazu zählt die völlige Neufassung des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 
ebenso wie die Bekanntmachung der Neufassung des Gesetzes gegen den 
unlauteren Wettbewerb (UWG) vom 3. März 2010. Sonst könnte es rasch 
geschehen, dass Ihr Unternehmen den nächsten „Datenschutzskandal“ 
liefert“, der in den Medien abgehandelt wird oder dass Ihr Konkurrent auf der 
Basis von Vorschriften des UWG gegen Sie vorgeht, bevor Sie überhaupt 
wissen, was sich da geändert hat.  

 
� Sofern Sie mit der öffentlichen Hand zu tun haben, liegt es auf der Hand, dass 

Ihnen  die neue Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) 2009 bekannt sein 
muss. Aber auch viele Verträge zwischen Unternehmen nehmen Bezug auf 
die „VOL in ihrer jeweils aktuellen Fassung“. Ein weiterer Grund, die 
umfangreichen Änderungen zu kennen! 

 
� Um nur noch eine der vielen weiteren neuen Regelungen zu erwähnen, die zu 

beachten sind, sei auf die „Einheitenverordnung“ hingewiesen. Sie haben von 
dieser Norm noch nie gehört? Das könnte teuer werden! 

 
� Zahlreiche Stichworte wurden weitgehend neu geschrieben, neue Stichworte 

sind hinzugekommen. Unverändert geblieben ist die Zielsetzung dieses 
Lexikons. Es richtet sich gezielt an mittelständische Unternehmen. Sie 
brauchen rasche Orientierung, damit nicht immer gleich ein Anwalt konsultiert 
werden muss und damit die Kenntnisse zur Verfügung stehen, die eine 
sinnvolle Kommunikation mit dem Anwalt erst möglich machen.  

 
� Alle Internetadressen, die in den Stichworten genannt sind, wurden auf ihre 

Gültigkeit überprüft. Sie bieten gezielten Zugang zu weiterführenden 
Informationen. Leider kann nicht verhindert werden, dass sich einzelne 
Internetadressen immer wieder auch kurzfristig ändern. In der nächsten 
Auflage, geplant für das Frühjahr 2011, werden solche Veränderungen 
zuverlässig berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


